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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
in der vorliegenden Broschüre beantworten wir eine zentrale Frage zur Arbeit der Grundsicherungssiche-
rungsstellen: In welchem Umfang gelingt es, Arbeitslosengeld II-Bezieher in Beschäftigung zu bringen?  
 
In dieser zentralen Frage - der Integration von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Beschäftigung - hat der 
Vorstand der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales eine Zielverein-
barung abgeschlossen. Diese Selbstverpflichtung trägt Früchte: Erste empirische Befunde belegen, dass in 
den Arbeitsagenturen und Arbeitsgemeinschaften die Integration in Beschäftigung besser gelingt als bei den 
zugelassenen kommunalen Trägern. Eine Kooperation der BA mit Kommunen und vor allem eine klare Ver-
antwortung für die jeweiligen Aufgaben der beiden Träger, unterstützt die hilfebedürftigen Menschen bei der 
Integration in Beschäftigung am besten. 
 

• Die Agenturen und Arbeitsgemeinschaften profitieren von der langjährigen Erfahrung ihrer Mitarbeiter, 
Menschen in Beschäftigung zu integrieren. Auch vor der Einführung der Grundsicherung hatten sie viel-
fach mit arbeitsmarktfernen Kunden - Arbeitslosenhilfebeziehern und zum Teil auch Sozialhilfebeziehern 
– zu tun. Diese Erfahrungen bringen sie für die Hilfebedürftigen ein. 

 

• Die Agenturen und Arbeitsgemeinschaften profitieren von ihrer Kenntnis der lokalen Arbeitsmärkte. 
 

• Die Agenturen und Arbeitsgemeinschaften profitieren aber auch vom Blick über den lokalen Tellerrand. 
Sie sind untereinander vernetzt und können so auch die Arbeitsmärkte anderer Regionen für die Hilfe-
bedürftigen nutzen. Die bundesweite JOBBÖRSE der BA bietet mit 742.000 Arbeits- und Ausbildungs-
stellen und über 3,3 Mio Bewerberprofilen die größte Arbeitsmarkt-Plattform für Arbeitsuchende und Ar-
beitgeber in Europa.  

 

• Die Agenturen und Arbeitsgemeinschaften profitieren von der klaren Führung und der Transparenz über 
alle ihre Daten. Jede Dienststelle kennt ihre Arbeitsergebnisse und weiß, wo sie steht. So entsteht Wett-
bewerb untereinander, und die Leistungsfähigkeit steigt. 

 

• Die Agenturen und Arbeitsgemeinschaften profitieren vom Austausch untereinander. Gute Beispiele 
werden für alle bereitgestellt, und alle können voneinander lernen. 

 
Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse werden sicherlich bei der aktuellen Diskussion um die Zukunft der 
Grundsicherungsstellen Beachtung finden. 

 
Heinrich Alt 

Vorstand Grundsicherung

3 



Übergänge aus Grundsicherung in Beschäftigung 
Bundesagentur für Arbeit 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Eingliederungserfolge im Bereich der Grundsicherung.............................................................................. 5 
1.1 Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ................................................................. 5 
1.2 Übergangsraten ermöglichen objektive Vergleiche .............................................................................. 6 
1.3 Berücksichtigung von unterschiedlichen Arbeitsmarktbedigungen beim Vergleich unterschiedlicher 
Träger der Grundsicherung ........................................................................................................................ 6 

 
2. Übergänge von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung............ 7 

2.1 Bundesergebnisse: Stark variierende Integrationserfolge bei der Gruppe aller Hilfebedürftigen ........ 7 
2.2 Arbeitsagenturen in getrennter Aufgabenwahrnehmung erzielen den größten Integrationserfolg ...... 8 
2.3 Eingliederungserfolge in Regionen mit guter Arbeitsmarktlage ........................................................... 9 
2.4 Eingliederungserfolge in Regionen mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage........................................ 9 
2.5 Eingliederungserfolge in Regionen mit schlechter Arbeitsmarktlage ................................................. 10 
2.6 Ergebnisse einer differenzierten Betrachtung in 12 Regionaltypen ................................................... 10 

 
3. Übergänge von Arbeitslosen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ......................................... 11 

3.1 Bundesergebnisse: Große Unterschiede bei der Integration von Arbeitslosen in Beschäftigung...... 11 
3.2 Arbeitsagenturen in getrennter Aufgabenwahrnehmung erzielen den größten Integrationserfolg auch 
bei Arbeitslosen ........................................................................................................................................ 12 
3.3 Eingliederungserfolge in Regionen mit guter Arbeitsmarktlage ......................................................... 13 
3.4 Eingliederungserfolge in Regionen mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage...................................... 13 
3.5 Eingliederungserfolge in Regionen mit schlechter Arbeitsmarktlage ................................................. 14 
3.6 Ergebnisse einer differenzierten Betrachtung in 12 Regionaltypen ................................................... 14 

 
4. Fazit: Erfahrung nicht unterschätzen........................................................................................................ 15 

 
 

 
 
 
 
 

4 



Übergänge aus Grundsicherung in Beschäftigung 
Bundesagentur für Arbeit 

 
 
1. Eingliederungserfolge im Bereich der 
Grundsicherung 

Nach §1 des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch 
(SGB II) soll die Grundsicherung für Arbeitssu-
chende „erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der 
Aufnahme […] einer Erwerbstätigkeit unterstüt-
zen“. Damit soll erreicht werden, dass sie ihren 
Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften 
ohne staatliche Unterstützung bestreiten können. 
 
1.1 Übergänge in sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung 

Wie gut wird dieses Ziel bisher erreicht? Wie er-
folgreich können erwerbsfähige Hilfebedürftige 
und Arbeitslose in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung integriert werden? Gibt es Unter-
schiede beim Erfolg, je nachdem wie ein „Träger 
der Grundsicherung“ organisiert ist? Erste Antwor-
ten auf diese Fragen gibt der vorliegende Sonder-
bericht. Er betrachtet den Übergang von hilfebe-
dürftigen und arbeitslosen Personen in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung. Eine solche 
Betrachtung kann nach einem, drei oder sechs 
Monaten erfolgen; die nachstehenden Ergebnisse 
beziehen sich auf monatliche Übergänge, werden 
aber durch längerfristig angelegt Untersuchungen 
bestätigt. Mit anderen Worten: Wie vielen hilfebe-
dürftigen bzw. arbeitslosen Personen gelingt es 
innerhalb eines Monats eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung aufzunehmen? 

 
 

Hilfebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit 
Zu den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zählen alle 
Hilfebedürftigen, die zwischen 15 und 65 Jahren alt 
und in der Lage sind, mindestens drei Stunden täglich 
zu arbeiten. Im Mai 2008 galten 5,13 Millionen Perso-
nen als erwerbsfähige Hilfebedürftige. Nur knapp die 
Hälfte von ihnen ist arbeitslos. Die wichtigsten Gründe, 
warum erwerbsfähige Hilfebedürftige nicht als arbeits-
los gezählt werden, sind: vorübergehende Arbeitsun-
fähigkeit (Krankheit), die Teilnahme an bestimmten 
Arbeitsfördermaßnahmen mit weiterem Leistungsbe-
zug, die Inanspruchnahme von vorruhestandsähnli-
chen Regelungen sowie eine zulässige Einschränkung 
der Verfügbarkeit wegen Kindererziehung oder Schul-
besuch. Daneben gibt es zahlreiche erwerbstätige 
Leistungsbezieher, die deshalb nicht als arbeitslos 
zählen, weil sie mehr als 15 Wochenstunden arbeiten, 
das Erwerbseinkommen aber nicht ausreicht, den 
eigenen Lebensunterhalt oder den der Familie zu 
sichern. 
 
 

Träger der Grundsicherung 
Für die „Grundsicherung für Arbeitsuchende“ - also die 
Beratung, Betreuung und Vermittlung von erwerbsfä-
higen Hilfebedürftigen“ - sind seit dem 1. Januar 2005 
die sogenannten „Träger der Grundsicherung“ zustän-
dig. Diese können als Arbeitsgemeinschaften, Agentu-
ren mit getrennter Aufgabenwahrnehmung oder als 
zugelassene kommunale Träger arbeiten. 
 

• Arbeitsgemeinschaft (ARGE) 
Das SGB II sieht derzeit als Regelfall die Gründung 
von Arbeitsgemeinschaften durch die Agenturen für 
Arbeit auf der einen Seite und die kommunalen Träger 
auf der anderen Seite vor. Ziel ist die einheitliche 
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II. Die 
ARGEn sind durch öffentlichrechtliche oder privat-
rechtliche Verträge begründet und sollen in ihrer Aus-
gestaltung die regionalen Besonderheiten berücksich-
tigen. 
 

• Zugelassene kommunale Träger (zkT) 
Im Rahmen der im SGB II eingeräumten Experimen-
tierklausel wurde 71 Kreisen und kreisfreien Städten 
(bis zum 1. Juli 2007: 69) die alleinige Wahrnehmung 
aller Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
übertragen. 
 

nicht arbeitslose 
erwerbsfähige Hilfebedürftige

(knapp über 50%)

arbeitslose 
erwerbsfähige Hilfebedürftige

(knapp unter 50%)

„Übergänge“ erwerbsfähiger Hilfebedürftiger in
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

„Übergänge“

erwerbsfähige Hilfebedürftige
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• Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgaben-
wahrnehmung (AAgtAw) 

Kommt eine ARGE nicht zustande und ist der kommu-
nale Träger für die Option nicht zugelassen, nehmen 
die Agenturen für Arbeit und die kommunalen Träger 
ihre jeweiligen Aufgaben in eigener Zuständigkeit 
wahr. Dies ist derzeit in 23 Kreisen der Fall. 
 
 
1.2 Übergangsraten ermöglichen objektive 
Vergleiche 

 
Die absolute Zahl der Übergänge aus Arbeitslo-
sigkeit in Beschäftigung ist allerdings für Verglei-
che zwischen Trägern nicht geeignet. Denn sie ist 
abhängig von der Zahl der Hilfebedürftigen bzw. 
Arbeitslosen, die von einem Träger der Grundsi-
cherung betreut werden. Um diese Unterschiede 
auszuschalten, wird aus der absoluten Zahl der 
Übergänge eine sogenannte „Übergangsrate“ 
gebildet. Hierbei wird die Zahl der Übergänge des 
laufenden Monats auf den Bestand des Vormo-
nats bezogen. 
 
Die Verwendung von Übergangsraten zur Mes-
sung des Erfolges der einzelnen Träger bei der 
Integration von arbeitslosen Hilfeempfängern in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hilft, 
Träger unterschiedlicher Größen miteinander zu 
vergleichen. Einige Träger betreuen weit über 
20.000 arbeitslose Hilfeempfänger, während an-
dere Träger unter 1.000 Personen betreuen. Die 
Übergangsrate misst den Anteil der in den Ar-
beitsmarkt integrierten Hilfeempfänger an allen 
Hilfeempfängern innerhalb eines Monats. So ha-
ben Träger der Grundsicherung mit einem hohen 
Bestand an Hilfeempfängern auch hohe Zahlen 
an Übergängen in Beschäftigung. Bezogen auf 
den Gesamtbestand können diese absolut großen 
Übertritte jedoch relativ klein sein (siehe Beispiel).  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGE Düsseldorf Stadt ARGE Ingolstadt Stadt

25.300
Arbeitslose

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

750
Abgänge

2.200 Arbeitslose

150 Abgänge
Übergangsrate:Übergangsrate:

3,1 7,1

Beispiel: Zusammenhang zwischen absoluten Übergängen 
und relativen Übergangsraten

 
1.3 Berücksichtigung von unterschiedlichen 
Arbeitsmarktbedigungen beim Vergleich un-
terschiedlicher Träger der Grundsicherung 

In der nachfolgenden Analyse wird der Prozess 
des Übergangs von Hilfebezug und Arbeitslosig-
keit in Beschäftigung aus verschiedenen Blickwin-
keln betrachtet werden. In einem ersten Schritt 
werden die Übergangsraten der einzelnen Träger 
der Grundsicherung in einem deutschlandweiten 
Vergleich präsentiert.  
 
Diese Betrachtungsweise eignet sich gut, um ein 
Gefühl für die Spannweiten und die Unterschied-
lichkeit zwischen den Ergebnissen aus den Regi-
onen mit den höchsten und niedrigsten Über-
gangsraten zu bekommen.  
 
In einem zweiten Schritt werden die Übergangsra-
ten getrennt für Regionen mit guter, moderater 
und schlechter Arbeitsmarktsituation betrachtet. 
Hier sind weniger regionale Unterschiede von 
Interesse als Anhaltspunkte für Unterschiede in 
den Übergangsraten, die aus der Wahl verschie-
dener Organisationsformen der Träger der 
Grundsicherung entstehen. Speziell diese Be-
trachtungsweise wird in einem dritten Schritt 
nochmals verfeinert, wenn statt drei zwölf homo-
gene Regionaltypen auf aus der Wahl der Organi-
sationsform resultierende Auffälligkeiten hin un-
tersucht werden. 
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Datengrundlage 
Den Übergangsraten liegt eine integrierte Auswertung 
von Grundsicherungs-, Arbeitslosen- und Beschäftig-
tenstatistik zugrunde. Betrachtet wurden hilfebedürfti-
ge Personen, die eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung aufgenommen haben. Die Daten der 
Grundsicherungs-, Arbeitslosen- und Beschäftigten-
statistik stehen mit unterschiedlicher Zeitverzögerung 
zur Verfügung. So sind z.B. in der Beschäftigtenstatis-
tik Wartezeiten von einem halben Jahr einzuplanen, 
bis Daten vorliegen. Für die Analyse wurde ein Zeit-
raum gewählt, in dem für möglichst viele zkT vollstän-
dige Daten zur Verfügung standen. Es wurden daher 
die Übergänge aus Arbeitslosigkeit bzw. Hilfebedürf-
tigkeit in den ersten 6 Monaten des Jahres 2007 aus-
gewertet. In die Analyse flossen vollständig auswertba-
re Daten von 419 (bei der Betrachtung der Arbeitslo-
sen) bzw. 427 (bei der Betrachtung der erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen) Trägern der Grundsicherung ein. 
 
 
2. Übergänge von erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung 

2.1 Bundesergebnisse: Stark variierende In-
tegrationserfolge bei der Gruppe aller Hilfebe-
dürftigen  

Im Bundesdurchschnitt lag die Übergangsrate von 
Hilfebedürftigen und damit von arbeitslosen und 
nicht arbeitslosen Personen im Leistungsbezug in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im 
ersten Halbjahr 2007 bei 3,4 Prozent. Durch-
schnittlich gelang es 34 von 1000 Leistungsbezie-
hern in der Grundsicherung eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen.  
 
Die Höhe der Übergangsrate der erwerbsfähigen 
Hilfsbedürftigen variiert weniger stark im bundes-
deutschen Vergleich als bei der Gruppe der Ar-
beitslosen. So konnten im Landkreis Oldenburg 
monatlich 7,7 Prozent der von dem dortigen zuge-
lassenen kommunalen Träger betreuten Hilfeemp-
fänger in Beschäftigung gebracht werden. Der 
niedersächsische Landkreis Oldenburg belegt 
damit bundesweit die Spitzenposition, was die 
Aufnahme von sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung von Hilfeempfängern angeht. Auf den 
Plätzen zwei und drei finden sich die bayrischen 
Landkreise Eichstätt und Unterallgäu. in denen 
die Hilfeempfänger von ARGEn betreut werden. 
Die niedrigsten Übergangsraten finden sich in den 
großstädtisch geprägten ARGEn Spandau und 
Neukölln in Berlin sowie in Essen (jeweils 
2,2 Prozent). 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Top Ten aller SGB-II-Träger in Deutschland 

(Übergangsraten von Hilfebedürftigen in Beschäftigung)
 

Rang Träger     Übergangs- 
Rate in % 

1. zkT Oldenburg    7,7 
2. ARGE Eichstätt    7,5 
3. ARGE Unterallgäu   7,1 
4. ARGE Rügen    6,9 
5. ARGE Neustadt/Aisch, B.Windsheim 6,8 
6. ARGE Ansbach, Stadt   6,6 
7. ARGE Memmingen, Stadt  6,5 
8. ARGE Regen    6,4 
9. ARGE Freyung-Grafenau  6,4 
10. ARGE Hohenlohekreis   6,3 
 



Übergänge aus Grundsicherung in Beschäftigung 
Bundesagentur für Arbeit 

 
 
2.2 Arbeitsagenturen in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung erzielen den größten Integrati-
onserfolg 

Werden die drei verschiedenen Organisationsfor-
men der Betreuung von Hilfebedürftigen getrennt 
betrachtet, ergeben sich signifikante Unterschiede 
in der Höhe der Übergangsraten: Die Arbeits-
agenturen in getrennter Aufgabenwahrnehmung 
erreichen im Schnitt eine Übergangsrate von 
4,1 Prozent, während es bei den zugelassenen 
kommunalen Trägern durchschnittlich 3,6 Prozent 
sind. Die durchschnittliche Übergangsrate aller 
ARGEn liegt bei 3,4 Prozent. Der höhere Durch-
schnittswert bei den zkT wird dadurch bestimmt, 
dass sich die zkT überwiegend in Regionen mit 
günstiger Arbeitsmarktlage befinden. 
 
Die Spannweite zwischen den Trägern mit den 
größten und niedrigsten Übergangsraten  

n mit den 
größten und niedrigsten Übergangsraten  

(5,5 Prozentpunkte) erklärt sich mit unterschiedli-
chen regionalen Arbeitsmarktgegebenheiten. Eine 
Einengung der Vergleichsgruppen in drei Ar-
beitsmarkttypen mit guten, schlechten oder 
durchschnittlichen Rahmenbedingungen erhöht 
die Vergleichbarkeit und die Aussagekraft der 
Übergangsraten. Vergleicht man ausschließlich 
Grundsicherungsträger mit einer schwierigen Ar-
beitsmarktlage, verringert sich die Spannweite der 
Ergebnisse auf 4,7 Prozentpunkte. Ähnliches 
kann bei moderater und eher positiver Arbeits-
marktlage festgestellt werden (2,7 Prozentpunkte, 
bzw. 4,9 Prozentpunkte). Die verbleibenden Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Land-
kreisen und Städten eines Arbeitsmarkttyps kön-
nen bis zu einem gewissen Grad als Indikator für 
die Leistung der Träger der Grundsicherung bei 
der Integration von Hilfeempfängern in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung gewertet wer-
den. 

(5,5 Prozentpunkte) erklärt sich mit unterschiedli-
chen regionalen Arbeitsmarktgegebenheiten. Eine 
Einengung der Vergleichsgruppen in drei Ar-
beitsmarkttypen mit guten, schlechten oder 
durchschnittlichen Rahmenbedingungen erhöht 
die Vergleichbarkeit und die Aussagekraft der 
Übergangsraten. Vergleicht man ausschließlich 
Grundsicherungsträger mit einer schwierigen Ar-
beitsmarktlage, verringert sich die Spannweite der 
Ergebnisse auf 4,7 Prozentpunkte. Ähnliches 
kann bei moderater und eher positiver Arbeits-
marktlage festgestellt werden (2,7 Prozentpunkte, 
bzw. 4,9 Prozentpunkte). Die verbleibenden Un-
terschiede zwischen den verschiedenen Land-
kreisen und Städten eines Arbeitsmarkttyps kön-
nen bis zu einem gewissen Grad als Indikator für 
die Leistung der Träger der Grundsicherung bei 
der Integration von Hilfeempfängern in sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung gewertet wer-
den. 
  
  
 

 

 
 
 

hohe Übergangsrate niedrige Übergangsratehohe Übergangsrate niedrige Übergangsrate

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 

 

 
 
 

ARGEn
Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 

zkT 

Rang 

1 427100 200 300 

Die Verteilung von 427 ARGEn, zugelassenen kommunalen Trägern und Arbeitsagenturen in getrennter Auf-
gabenwahrnehmung nach der Höhe der realisierten Übergangsrate aus dem Hilfebezug ist nicht gleichmäßig. 
Die zugelassenen kommunalen Träger finden sich verstärkt im oberen Mittelfeld und am unteren Ende der 
Verteilung. Arbeitsagenturen in getrennter Aufgabenwahrnehmung finden sich tendenziell in den vorderen 
Rängen. 

Verteilung von Übergangsraten aus Hilfebedürftigkeit 
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 2.3 Eingliederungserfolge in Regionen mit 
guter Arbeitsmarktlage 

Die höchsten Übergangsraten in der Gruppe mit 
guter Arbeitsmarktlage erreichte der zugelassene 
kommunale Träger des Landkreises Oldenburg 
sowie die ARGEn der Landkreise Eichstätt und 
Unterallgäu (Übergangsraten: 7,7 Prozent, 
7,5 Prozent und 7,1 Prozent). Am unteren Ende 
finden sich die zugelassenen kommunalen Träger 
der Landkreise Odenwaldkreis in Hessen sowie 
Düren und Kleve in Nordrhein-Westfalen (Über-
gangsraten: 2,9 Prozent, 2,9 Prozent und 
2,8 Prozent). 

 
 
 
 
 
 
 

Top Ten der SGB-II-Träger  
mit guter Arbeitsmarktlage 

(Übergangsraten von Hilfebedürftigen in Beschäftigung) 
 

Rang Träger     Übergangs- 
Rate in % 

1. zkT Oldenburg    8,6 
ARGE Eichstätt    7,5 

RGE Unterallgäu   7,1 
ARGE Neustadt/Aisch, B.Windsheim 6,8 

GE Ansbach, Stadt   6,6 
GE Memmingen, Stadt  6,5 

ARGE Regen    6,4 
GE Freyung-Grafenau  6,4 

ARGE Hohenlohekreis   6,3 
ARGE Kelheim    6,3 

2. 
3. A
4. 
5. AR
6. AR
7. 
8. AR
9. 
0. 1

 

34 von 53 der untersuchten zugelassenen kom-
munalen Träger liegen in Regionen mit einer gu-
ten Arbeitsmarktsituation. Entsprechend interes-
sant für einen Vergleich der Organisationsformen 
der Träger der Grundsicherung  ist ein Ranking 
der Träger im entsprechenden Vergleichstyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hohe Übergangsrate niedrige Übergangsrate

ARGEn
Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 

zkT 

Rang 

1 17950 100 150 

Verteilung von Übergangsraten aus Hilfebedürftigkeit 
bei Trägern mit guter Arbeitsmarktlage 

 
 

2.4 Eingliederungserfolge in Regionen mit 
durchschnittlicher Arbeitsmarktlage 

Die Übergangsraten bei den Landkreisen und 
Städten mit mittlerer Arbeitsmarktlage liegen sehr 
nah zusammen. Dennoch können sich die ARGEn 
der Landkreise Coburg, Hof (beides Bayern) und 
des Oberbergischen Kreises in Nordrhein-
Westfalen (Übergangsraten 5,0 Prozent, 4,7 Pro-
zent und 4,4 Prozent) klar von den ARGEn des 
Landkreises Recklinghausen und der Städte Köln 
und Düsseldorf absetzen (Übergangsraten 

2,7 Prozent, 2,5 Prozent und 2,3 Prozent) die sich 
am Ende des Rankings befinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top Ten der SGB-II-Träger  
mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage 

(Übergangsraten von Hilfebedürftigen in Beschäftigung) 
 

Rang Träger     Übergangs- 
Rate in % 

1. 
2. 
3. ARG

5. 
6. 
7. ARG
8. 
9. A
10. 

ARGE Coburg    5,0 
ARGE Hof    4,7 

E Oberbergischer Kreis  4,4 
4. AAgtAw Ahrweiler   4,3 

ARGE Segeberg   4,2 
ARGE Warendorf   4,2 

E Osnabrück, Stadt  4,2 
ARGE Fürth, Stadt   4,2 

RGE Rendsburg-Eckernförde  4,2 
ARGE Märkischer Kreis   4,1 

… 
 

 
81. zkT Peine 3,1 
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2.5 Eingliederungserfolge in Regionen mit 
schlechter Arbeitsmarktlage 

In der Gruppe der Landkreise und Städte mit 
schwieriger Arbeitsmarktlage erzielen die ARGEn 
der Landkreise Rügen in Mecklenburg-
Vorpommern sowie Wittmund in Niedersachsen 
gefolgt von dem zugelassenen kommunalen Trä-
ger des Landkreises Leer ebenfalls in Nieder-
sachsen die höchsten Übergangsraten (6,9 Pro-
zent, 5,4 Prozent und 5,4 Prozent). Die niedrigs-
ten Übergangsraten finden sich in den AR-
GEnSpandau und Neukölln in Berlin sowie in Es-
sen in Nordrhein-Westfalen (jeweils 2,2 Prozent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Ergebnisse einer differenzierten Betrach-
tung in 12 Regionaltypen 

Feinere Ergebnisse, die weniger von den regiona-
len Besonderheiten beeinflusst sind, liefert die 
Betrachtung nach den zwölf Regionaltypen. Eine 
entsprechende Analyse1 deutet wie auch bei der 
Integration von arbeitslosen Arbeitslosengeld II-
Empfängern auch bei den Hilfeempfängern auf 
einen starken Einfluss der gewählten Organisati-
onsform des Trägers der Grundsicherung auf die 
realisierte Übergangsrate hin. So finden sich 
58 Prozent aller zugelassenen kommunalen Trä-
ger unter den jeweils 25 Prozent der schlechtes-
ten Städte und Landkreise ihres Vergleichtyps. 
Gleiches gilt für lediglich 22 Prozent der ARGEn 
und 14 Prozent der Arbeitsagenturen in getrennter 
Aufgabenwahrnehmung. 13 Prozent der zugelas-
senen kommunalen Träger schafften es in die 
Spitzengruppe der 25 Prozent der Besten ihrer 
Vergleichstypen. Dies gelang zum Vergleich 
26 Prozent der ARGEn und 38 Prozent der Ar-
beitsagenturen in getrennter Aufgabenwahrneh-
mung.  

 
Top Ten der SGB-II-Träger  

mit schlechter Arbeitsmarktlage 
(Übergangsraten von Hilfebedürftigen in Beschäftigung) 

 
Rang Träger     Übergangs- 

Rate in % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. A

4. A
5. 
6. A

9. A
10. A

ARGE Rügen    6,9 
RGE Wittmund   5,4 

 zkT Leer    5,4 
RGE Ostholstein   5,2 

ARGE Norden    5,1 
RGE Sonneberg   5,0 

 AAgtAw Saalkreis   4,5 
 zkT Ostvorpommern   4,5 

RGE Nordvorpommern  4,4 
RGE Hildburghausen   4,3 

3.

7.
8.

 

Übergangsrate von eHb nach Organsiationsform
Verteilung auf Quartile
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Übergangsraten von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (eHb) nach Organisationsform

53 zkT 353 ARGEN 21 AAgtAw

58 %

28 %

13 %

22 %

52 %

26 %

14 %

48 %

38 %

10 1) Vgl. Methodenbericht der Statistik, Mai 2008. 
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3. Übergänge von Arbeitslosen in sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung 

3.1 Bundesergebnisse: Große Unterschiede 
bei der Integration von Arbeitslosen in Be-
schäftigung 

Im Bundesdurchschnitt lag die Übergangsrate von 
arbeitslosen Leistungsempfängern  in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung im ersten Halb-
jahr 2007 bei 4,0 Prozent. Mit anderen Worten: 
Jeden Monat haben 40 von 1000 arbeitslose Ar-
beitslosengeld II-Empfänger eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufnehmen können. 
 
Die Höhe der Übergangsrate variiert regional 
deutlich. So konnten im Landkreis Unterallgäu 
monatlich 8,6 Prozent der von der dortigen ARGE 
betreuten Arbeitslosen in Beschäftigung gebracht 
werden. Der Landkreis Unterallgäu belegt damit 
bundesweit die Spitzenposition, was den Über-
gang von Arbeitslosigkeit in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung angeht. Auf den Plätzen 
zwei und drei finden sich die Städte Ansbach und 
Kempten, die beide wie der Landkreis Unterallgäu 
in Bayern liegen. Die niedrigsten Übergangsraten 
finden sich in den mecklenburg-vorpommerischen 
Landkreisen Uecker-Randow und Demmin (je-
weils 2,4 Prozent) und im sächsischen Hoyers-
werda mit einer Übergangsrate von 2,5 Prozent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionale Arbeitsmarkttypen 
Die Träger der Grundsicherung finden teilweise stark 
unterschiedliche regionale Arbeitsmarktbedingungen 
vor. Deshalb werden für Vergleiche der einzelnen 
Träger Regionaltypen gebildet, in denen ähnliche 
Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Das 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA 
(IAB) unterscheidet im SGB II zwölf Regionaltypen (zu 
Einzelheiten der Methodik und resultierenden Typen 
vgl. Rüb/Werner: Typisierung von SGB II-Trägern, 
IAB-Forschungsbericht 1/2007). Kriterien für die Bil-
dung der Regionaltypen waren: 
 
● die grundsätzliche Arbeitsmarktlage  
● der Anteil der Langzeitarbeitslosen  
● die Wirtschaftsleistung (BIP) pro Kopf in einer 

Region.  
 
Diese zwölf SGB II-Arbeitsmarkttypen lassen sich zu 
drei Obergruppen mit überdurchschnittlichen (Typen 2, 
8, 9 und 10), unterdurchschnittlichen (Typen 3, 4, 7, 
11, 12) oder durchschnittlichen Arbeitsmarktbedingun-
gen (Typen 1, 5 und 6) zusammenfassen. Insgesamt 
weisen 171 Städte und Landkreise überdurchschnittli-
che, 152 Städte und Landkreise unterdurchschnittliche 
und 96 Städte und Landkreise durchschnittliche Ar-
beitsmarktbedingungen auf. 

Top Ten aller SGB-II-Träger in Deutschland  
(Übergangsraten von Arbeitslosen in Beschäftigung) 

 
Rang Träger     Übergangs- 

Rate in % 
1. ARGE Unterallgäu   8,6 
2. ARGE Ansbach, Stadt   8,3 
3. ARGE Kempten (Allgäu), Stadt  8,2 
4. AAgtAw Alb-Donau-Kreis  8,1 
5. ARGE Freising    7,9 
6. ARGE Rügen    7,9 
7. ARGE Eichstätt    7,6 
8. ARGE Lindau (Bodensee)  7,4 
9. ARGE Dachau    7,4 
10. ARGE Landsberg am Lech  7,4 
 
… 
 
54. zkT Biberach   6,1
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3.2 Arbeitsagenturen in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung erzielen den größten Integrati-
onserfolg auch bei Arbeitslosen 

Werden die drei verschiedenen Organisationsfor-
men der Betreuung von arbeitslosen Arbeitslo-
sengeld II-Empfängern getrennt betrachtet, erge-
ben sich signifikante Unterschiede in der Höhe 
der Übergangsraten: Die Arbeitsagenturen in ge-
trennter Aufgabenwahrnehmung erreichen im 
Schnitt eine Übergangsrate von 5,0 Prozent, wäh-
rend die zugelassenen kommunalen Träger eine 
Übergangsrate von 3,8 Prozent erreichen. Die 
durchschnittliche Übergangsrate aller ARGEn liegt 
bei 4,0 Prozent. 
 
Die hohe Spannweite zwischen den Landkreisen 
mit den größten und niedrigsten Übergangsraten 
(6,2 Prozentpunkte) erklärt sich vor allem mit un- 

sraten 
(6,2 Prozentpunkte) erklärt sich vor allem mit un- 

terschiedlichen regionalen Arbeitsmarktgegeben-
heiten. Deshalb ist es sinnvoll, die Träger der 
Grundsicherung in drei Arbeitsmarkttypen mit 
guten, schlechten oder durchschnittlichen Rah-
menbedingungen einzuteilen. Vergleicht man 
ausschließlich Grundsicherungsträger mit einer 
schwierigen Arbeitsmarktlage, verringert sich die 
Spannweite der Ergebnisse auf 5,5 Prozentpunk-
te. Ähnliches kann bei moderater und eher positi-
ver Arbeitsmarktlage festgestellt werden (3,5 Pro-
zentpunkte, bzw. 5,7 Prozentpunkte). Die verblei-
benden Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Landkreisen und Städten eines Arbeitsmarkt-
typs können bis zu einem gewissen Grad als Indi-
kator für die Leistung der Träger der Grundsiche-
rung bei der Integration von Arbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt gewertet werden. 

terschiedlichen regionalen Arbeitsmarktgegeben-
heiten. Deshalb ist es sinnvoll, die Träger der 
Grundsicherung in drei Arbeitsmarkttypen mit 
guten, schlechten oder durchschnittlichen Rah-
menbedingungen einzuteilen. Vergleicht man 
ausschließlich Grundsicherungsträger mit einer 
schwierigen Arbeitsmarktlage, verringert sich die 
Spannweite der Ergebnisse auf 5,5 Prozentpunk-
te. Ähnliches kann bei moderater und eher positi-
ver Arbeitsmarktlage festgestellt werden (3,5 Pro-
zentpunkte, bzw. 5,7 Prozentpunkte). Die verblei-
benden Unterschiede zwischen den verschiede-
nen Landkreisen und Städten eines Arbeitsmarkt-
typs können bis zu einem gewissen Grad als Indi-
kator für die Leistung der Träger der Grundsiche-
rung bei der Integration von Arbeitslosen in den 
Arbeitsmarkt gewertet werden. 

Rang 

hohe Übergangsrate hohe Übergangsrate niedrige Übergangsrateniedrige Übergangsrate
ARGEn
Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 

zkT 

1 419100 200 300 

Die Verteilung von 419 ARGEn, zugelassenen kommunalen Trägern und Arbeitsagenturen in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung nach der Höhe der realisierten Übergangsrate aus Arbeitslosigkeit ist nicht gleichmäßig. Die zuge-
lassenen kommunalen Träger finden sich verstärkt im oberen Mittelfeld und am unteren Ende der Verteilung. Ar-
beitsagenturen in getrennter Aufgabenwahrnehmung finden sich tendenziell in den vorderen Rängen. 

Verteilung von Übergangsraten aus Arbeitslosigkeit 

12 
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 3.3 Eingliederungserfolge in Regionen mit 
guter Arbeitsmarktlage  

 Es überrascht nicht, dass der Landkreis mit der 
höchsten Übergangsrate aus der Gruppe mit gu-
ter Arbeitsmarktlage identisch ist mit dem Ge-
samtspitzenreiter im Bundesvergleich. Wieder 
führen die ARGEn des Landkreis Unterallgäu und 
der Städte Ansbach und Kempten die Liste der 
erfolgreichen Regionen an (Übergangsraten: 
8,6 Prozent, 8,3 Prozent und 8,2 Prozent). Am 
unteren Ende finden sich die zugelassenen kom-
munalen Träger der Landkreise Odenwaldkreis in 
Hessen, Kleve in Nordrhein-Westfalen und Süd-
westpfalz in Rheinland-Pfalz (Übergangsraten: 
3,0 Prozent, 3,0 Prozent und 2,9 Prozent). 

 
 
 
 
 
 

Top Ten der SGB-II-Träger  
mit guter Arbeitsmarktlage 

(Übergangsraten von Arbeitslosen in Beschäftigung) 
 

Rang Träger     Übergangs- 
Rate in % 

1. AR
2. AR
3. 

5. 
6. 
7. A
8. 

 

GE Unterallgäu   8,6 
GE Ansbach, Stadt   8,3 

ARGE Kempten (Allgäu), Stadt  8,2 
4. AAgtAw Alb-Donau-Kreis  8,1 

ARGE Freising    7,9 
ARGE Eichstätt    7,6 

RGE Lindau (Bodensee)  7,4 
ARGE Dachau    7,4 

9. ARGE Landsberg am Lech  7,4 
10. AAgtAw Rottweil   7,4 

50. zkT Biberach    6,1 

 
… 
 

26 von 45 der untersuchten zugelassenen kom-
munalen Träger liegen in Regionen mit einer gu-
ten Arbeitsmarktsituation. Entsprechend interes-
sant für einen Vergleich der Organisationsformen 
der Träger der Grundsicherung ist ein Ranking 
der Träger im entsprechenden Vergleichstyp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Eingliederungserfolge in Regionen mit 
durchschnittlicher Arbeitsmarktlage 

Spitzenreiter bei der Übergangsrate sind bei den 
Landkreisen und Städten mit mittlerer Arbeits-
marktlage die ARGEn der beiden schleswig-
holsteinischen Landkreise Segeberg und Stor-
marn (Übergangsrate 6,2 Prozent und 5,5 Pro-
zent) gefolgt von der bayrischen ARGE 
Fürth/Stadt (Übergangsrate 5,4 Prozent). Der 
zugelassene kommunale Träger der Stadt Hamm 
in Nordrhein-Westfalen weist zusammen mit der 
ARGE des Landkreises Recklinghausen und dem 

zugelassenen kommunalen Träger des Landkrei-
ses Minden-Lübbecke hier die niedrigsten Über-
gangsraten auf (2,8 Prozent, 2,8 Prozent und 
2,7 Prozent). 
 
 
 
 
 
 
 
 

hohe Übergangsrate niedrige Übergangsrate
ARGEn
Arbeitsagenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung 

zkT 

Rang 

1 17150 100 150 

Verteilung von Übergangsraten aus Arbeitslosigkeit 
bei Trägern mit guter Arbeitsmarktlage 

Top Ten der SGB-II-Träger  
mit durchschnittlicher Arbeitsmarktlage 

(Übergangsraten von Arbeitslosen in Beschäftigung) 
 

Rang Träger     Übergangs- 
Rate in % 

ARGE Segeberg   6,2 
ARGE Stormarn   5,5 
ARGE Fürth, Stadt   5,4 
ARGE Nürnberg, Stadt   5,2 
ARGE Harburg    5,1 

RGE Rendsburg-Eckernförde  5,1 
ARGE Pinneberg   4,9 
ARGE Coburg    4,9 
ARGE Warendorf   4,9 
ARGE Augsburg, Stadt   4,9 

… 

84. zkT Peine    3,3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. A
7. 
8. 
9. 
10. 
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3.5 Eingliederungserfolge in Regionen mit 
schlechter Arbeitsmarktlage 

In der Gruppe der Landkreise und Städte mit 
schwieriger Arbeitsmarktlage erzielen die ARGEn 
der Landkreise Rügen in Mecklenburg-
Vorpommern sowie Wittmund in Niedersachsen 
und Ostholstein in Schleswig-Holstein die höchs-
ten Übergangsraten (7,9 Prozent, 6,7 Prozent und 
6,3 Prozent). Die in dieser Vergleichsgruppe auf-
fällig hohen Übergangsraten können wahrschein-
lich mit der in Küstennähe größeren Rolle von 
Saisonbeschäftigung erklärt werden. Die niedrigs-
ten Übergangsraten finden sich in den ARGEn der 
Landkreise Uecker-Randow (2,4 Prozent) und 
Demmin (ebenfalls 2,4 Prozent) in Mecklenburg-
Vorpommern und der sächsischen Stadt Hoyers-
werda mit einer Übergangsrate von 2,5 Prozent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Ergebnisse einer differenzierten Betrach-
tung in 12 Regionaltypen 

Feinere Ergebnisse, die weniger von den regiona-
len Besonderheiten beeinflusst sind und die struk-
turellen Gegebenheiten der regionalen Arbeits-
märkte berücksichtigen, liefert die Betrachtung 
nach den zwölf Regionaltypen. Eine entsprechen-
de Analyse1 deutet auf einen starken Einfluss der 
gewählten Organisationsform des Trägers der 
Grundsicherung auf die realisierte Übergangsrate 
hin. So finden sich 69 Prozent aller zugelassenen 
kommunalen Träger unter den jeweils 25 Prozent 
der schlechtesten Städte und Landkreise ihres 
Vergleichtyps. Gleiches gilt für lediglich 22 Pro-
zent der ARGEn und 14 Prozent der Arbeitsagen-
turen in getrennter Aufgabenwahrnehmung. Nur 
7 Prozent der zugelassenen kommunalen Träger 
schafften es in die Spitzengruppe der 25 Prozent 
der Besten ihrer Vergleichstypen. Dies gelang 
dagegen 28 Prozent der ARGEn und 24 Prozent 
der Arbeitsagenturen in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung. 

Top Ten der SGB-II-Träger  
mit schlechter Arbeitsmarktlage 

(Übergangsraten von Arbeitslosen in Beschäftigung) 
 

Rang Träger     Übergangs- 
Rate in % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. AR
3. A
4. 
5. A
6. AR
7. A
8. 
9. A
10. 

ARGE Rügen    7,9 
GE Wittmund   6,7 

RGE Ostholstein   6,3 
ARGE Norden    6,1 

RGE Sonneberg   5,2 
GE Dahme-Spreewald  5,0 

RGE Märkisch-Oderland  5,0 
ARGE Sächsische Schweiz  4,8 

RGE Steglitz-Zehlendorf  4,8 
ARGE Bad Doberan   4,8 

11.  zkT Jena    4,7 
 

 

Übergangsrate von Arbeitslosigkeit nach Organsiationsform
Verteilung auf Quartile
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Übergangsraten von Arbeitslosigkeit nach Organisationsform

45 zkT 353 ARGEN 21 AAgtAw
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Analyseverfahren 
Für eine detaillierte Analyse der Übergangsraten in 
den zwölf Regionaltypen wurde eine so genannte 
Ranganalyse vorgenommen. Hierfür wurden innerhalb 
jedes Regionaltyps die Träger nach ihren Übergangs-
raten angeordnet und in Viertel eingeteilt. Anschlie-
ßend wurde ermittelt, wie oft die unterschiedlichen 
Trägerformen (ARGE, zkT, AAgtAw) in den jeweiligen 
Vierteln vertreten sind, insbesondere in denen mit den 
höchsten bzw. niedrigsten Übergangsraten. Mittels 
dieser Methodik konnten unterschiedliche Einflüsse 
der regionalen Arbeitsmarktlagen sowie die dadurch 
bedingten unterschiedlichen saisonalen Effekte aus-
geschaltet werden. 

 

4. Fazit: Erfahrung nicht unterschätzen 

Die regionalen Arbeitsmärkte in Deutschland sind 
sehr unterschiedlich und die Rahmenbedingungen 
zwischen den Städten und Landkreisen variieren. 
Mit Hilfe der regionalen Vergleichstypen und der 
Betrachtung von Übergangsraten in sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung konnten erstma-
lig aussagekräftige Vergleiche bezüglich eines 
möglichen Einflusses der Organisationsform der 
Träger der Grundsicherung durchgeführt werden. 
Zwei Punkte fallen auf: 
● Der hohe Anteil von zugelassenen kommuna-

len Trägern (69 Prozent) an den jeweils 
25 Prozent der Schlechtesten ihrer Vergleichs-
gruppen bei der Integration von arbeitslosen 
Arbeitslosengeld II-Empfängern in den Ar-
beitsmarkt. 

● Der hohe Anteil der Agenturen in getrennter 
Aufgabenwahrnehmung (38 Prozent) an den 
jeweils 25 Prozent der Besten in ihrer Ver-
gleichsgruppen bei der Integration von Hilfe-
bedürftigen in den Arbeitsmarkt. 

 
Ein Schluss liegt nahe: Erfahrung spielt eine wich-
tige Rolle. Erfahrung in der Integration von Ar-
beitslosen, die bei den Mitarbeitern der ARGEn 
und Agenturen in getrennter Aufgabenwahrneh-
mung seit vielen Jahren gewachsen ist kann als 
Erklärung für die signifikant besseren Integrations-
leistungen herangezogen werden.  
 

Die Strukturen der getrennten Vermittlung und 
Betreuung von Arbeitslosen und Hilfebedürftigen 
wie sie in Städten und Landkreisen mit Arbeits-
agenturen mit getrennter Trägerschaft praktiziert 
wird scheint - eine enge Abstimmung und Zu-
sammenarbeit beider Träger vorausgesetzt – 
ebenfalls mit höheren Übergangsraten verbunden 
zu sein.  
 
Auch das gute Abschneiden einzelner zugelasse-
ner kommunaler Träger (z.B. Oldenburg) bei der 
Integration von Hilfebedürftigen kann auf das vor-
handene Know How im Umgang mit eher ar-
beitsmarktfremden, tendenziell nicht arbeitslos 
gemeldeten, Hilfeempfängern zurückgeführt wer-
den. 
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